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1 Einleitung 
Lebensmittelverpackungen und Etiketten geben den interessierten Kunden eine Menge Informationen preis. Diverse 
Gesetzestexte befassen sich damit, wie eine korrekte Deklaration bzw. Kennzeichnung zu erfolgen hat. 
Dieser Leitfaden ist als Hilfsmittel gedacht, um die Kennzeichnung von vorverpacktem Fleisch, Fleischzubereitungen 
und Fleischerzeugnissen korrekt zu erstellen. Er enthält jeweils auch Hinweise auf die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen, wie sie in Kapitel 3 aufgelistet sind. Die Ergänzungen und Revisionen seit der 3. Auflage (2014) sind bis 
Februar 2018 berücksichtigt.  

2 Sinngemässe Definitionen 
(siehe LGV, Art. 2 und VLtH, Art.4) 

2.1 Vorverpacktes Lebensmittel 
Als vorverpacktes Lebensmittel wird ein Lebensmittel bezeichnet, das vor der Abgabe umhüllt oder verpackt worden ist 
und an Konsumentinnen, Konsumenten oder an Restaurants, Grossküchen, Betriebskantinen oder ähnliche Einrich-
tungen abgegeben wird und das nicht verändert werden kann, ohne dass die Umhüllung bzw. die Verpackung geöffnet 
oder abgeändert wird. 

2.2 Offen verkaufte Lebensmittel 
Lebensmittel, die ohne Verpackung in den Verkehr gebracht werden oder auf Wunsch der Konsumentinnen und 
Konsumenten am Ort der Abgabe umhüllt oder verpackt oder im Hinblick auf ihre unmittelbare Abgabe (inkl. bediente 
Theken) vorverpackt werden, fallen unter die offen verkauften Lebensmittel. 

2.3 Fleisch 
Als Fleisch gelten alle geniessbaren Tierkörperteile der zugelassenen Tierarten (Art. 4 der Verordnung über Lebens-
mittel tierischer Herkunft, VLtH). 
 
Frisches Fleisch ist Fleisch, das zur Haltbarmachung ausschliesslich gekühlt, gefroren oder schnellgefroren wurde, 
einschliesslich vakuumverpacktes und in kontrollierter Atmosphäre umhülltes Fleisch. 
 
Fleisch = Definition für Sachbezeichnung "Fleisch" in der Zutatenliste, z.B. Fleischanteil in Kalbsbratwurst. Siehe auch 
„Skelettmuskel“ 

2.4 Hackfleisch 
Hackfleisch ist entbeintes Fleisch, das durch Hacken zerkleinert wurde und weniger als 1% Salz enthält. Bei Salz-
gehalten von 1% und mehr gilt es als Fleischzubereitung. Dabei zu beachten ist der natürliche Salzgehalt von 
Frischfleisch von bis zu 0,2%. 

2.5 Fleischzubereitung 
 siehe Kapitel 10  

Als Fleischzubereitung gilt Fleisch, dem Lebensmittel, Würz- oder Zusatzstoffe zugegeben wurden oder das einem 
Behandlungsverfahren unterzogen wurde. Die angewandte Behandlung darf jedoch die innere Muskelfaserstruktur des 
Fleisches nicht verändern und so die Merkmale von Fleisch im Sinne von rohem Fleisch beseitigen. 
Fleischzubereitungen sind weder erhitzt, geräuchert, getrocknet noch vollständig umgerötet. Der Zerkleinerungsgrad 
spielt jedoch keine Rolle (z.B. rohes Brät, auch rot gesalzenes Brät, mariniertes Fleisch, Cevapcici, Tartar, frische 
Schweinsbratwurst, etc.). 
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2.6 Fleischerzeugnis 
 siehe Kapitel 10  

Fleischerzeugnisse sind Erzeugnisse, die aus der Verarbeitung von Fleisch, Fleischzubereitungen oder Fleisch-
erzeugnissen entstehen und die so beschaffen sind, dass bei einem Schnitt durch deren Kern die Schnittfläche die 
Feststellung erlaubt, dass die Merkmale von frischem Fleisch nicht mehr vorhanden sind (z.B. Cervelas, Lyoner, Roll-
schinkli roh und gekocht, etc.). 

2.7 Skelettmuskeln 
= „Fleisch“ in der Zutatenliste 
Skelettmuskeln von Tieren (Säugetiere und Vögel) umfassen die am Knochen anhaftenden Muskeln, mit anhaftendem 
oder eingelagertem Fett- und Bindegewebe. Das Zwerchfell und die Kaumuskeln werden den Skelettmuskeln zuge-
ordnet. Das Herz, die Zunge und die übrigen Muskeln des Kopfes sowie des Schwanzes gehören nicht zu den Skelett-
muskeln. Das heisst, dass übrige Muskeln des Kopfes (Schläfenfleisch, evtl. Genickfleisch) und des Schwanzes 
separat in der Zutatenliste aufgeführt werden müssen. 

2.8 Innereien 
Als Innereien gelten die beim Schlachten anfallenden Organe der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle. 

2.9 Zusatzstoffe und Aromastoffe 
Zusatzstoffe sind Stoffe, die aus technologischen oder sensorischen Gründen absichtlich direkt oder indirekt zugesetzt 
werden, mit und ohne Nährwert und die als solche oder in Form von Folgeprodukten ganz oder teilweise in Lebens-
mitteln verbleiben. 
Aromen sind separat geregelte Erzeugnisse, die als solche nicht zum Verzehr bestimmt sind und Lebensmitteln 
zugesetzt werden, um ihnen einen besonderen Geruch oder Geschmack zu verleihen oder diese zu verändern. 

2.10 Verarbeitungshilfsstoffe 
Verarbeitungshilfsstoffe sind Stoffe, die bei der Verarbeitung aus technologischen Gründen verwendet und im Laufe 
des Verarbeitungsprozesses wieder entfernt werden, soweit dies technisch möglich ist (z.B. Brühmittel bei der 
Schweineschlachtung). 
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3 Grundlagen 

3.1 Allgemeine Bestimmungen 
Die Angaben auf den vorverpackten Lebensmitteln müssen gut sichtbar, in leicht lesbarer und unverwischbarer Schrift, 
angebracht werden (Art. 36 LGV und Art. 4 LIV: x-Höhe: mindestens 1.2 mm). Dies entspricht einer Schriftgrösse von ca. 
Arial 7 (schwarz auf weiss). 
Die Angaben müssen in mindestens einer Amtssprache (Deutsch, Französisch oder Italienisch) verfasst sein.  

3.2 Gesetzliche Bestimmungen und Interpretationshilfen 
In der folgenden Tabelle 1 sind die für die Kennzeichnung von vorverpacktem Fleisch, Fleischzubereitungen und Fleisch-
erzeugnissen relevanten gesetzlichen Bestimmungen aufgeführt. 
 
Tabelle 1: Gesetzliche Grundlagen und Leitfäden für die Kennzeichnung von Fleisch, Fleischzubereitungen und 

Fleischerzeugnissen 

Nr. Name Abkürzung Systematische 
Bezeichnung 

1 Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände 
(Lebensmittelgesetz) 

LMG 817.0 

2 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung LGV 817.02 
3 Verordnung betreffend die Information über Lebensmittel LIV 817.022.16 
4 Verordnung über die in Lebensmitteln zulässigen Zusatzstoffe (Zusatzstoff-

verordnung) 
ZuV 817.022.31 

5 Verordnung über den Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen 
Stoffen in Lebensmittel  

VZVM 817.022.32 

6 Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft VLtH 817.022.108 
7 Hygieneverordnung des EDI HyV 817.024.1 
8 Verordnung über die Deklaration für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus in der 

Schweiz verbotener Produktion (Landwirtschaftliche Deklarationsverordnung) 
LDV 916.51 

9 Verordnung über die von der Deklarationspflicht befreiten Länder nach 
Landwirtschaftlicher Deklarationsverordnung 

LDV-
Länderliste 

916.511 

10 Einheiten-Verordnung  941.202 
11 Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (Preisbekanntgabeverordnung) PBV 942.211 
12 Verordnung über die Mengenangabe (Mengenangabeverordnung, MeAV) MeAV 941.204 
13 Verordnung über die Mengenangabe im Offenverkauf und auf Fertigpackungen MeAV EJPD 941.204.1 
14 Aromenverordnung AM 817.022.41 
15 Informationsschreiben 2017/7: Toleranzen für die Nährwertdeklaration bzw. 

Leitfaden in Bezug auf die Festlegung von Toleranzen für auf dem Etikett 
angegebene Nährwerte1 

 BLV, Nov. 2017 
EU-Kommission, 
Dez. 2012 

1 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_de.pdf 
 
Die Verordnungen können bei der folgenden Adresse in gedruckter Form bestellt werden: 
Bundesamt für Bauten und Logistik,  
Abt. Verkauf/Publikationen 
Fellerstrasse 21 
3003 Bern 
Tel. 058 465 50 50, Fax 058 465 50 58 
www.bundespublikationen.admin.ch 

oder im Internet unter folgenden Links abgerufen werden:  
www.admin.ch/ch/d/sr/81.html#817 bzw. www.sff.ch/de/fleischinfos/gesetze.php  

Weitere Zusatzinformationen zur Kennzeichnung sind auch auf www.blv.admin.ch zu finden. 
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3.3 Betriebseigene Unterlagen 
Um eine korrekte Kennzeichnung erstellen zu können, benötigen Sie folgende Unterlagen: 

 Rezepturen 
 Spezifikationen der eingesetzten Lebensmittel (z.B. Gewürze) 
 Spezifikationen der eingesetzten Zusatzstoffe (z.B. Zusatzstoffmischungen) 
 Angaben zur Nährwertkennzeichnung, z.B. aus dem Internet: www.naehrwertdaten.ch  

4 Beispiele von Etiketten für offen verkaufte Produkte 
im Detailverkauf 

Nachfolgend finden Sie mehrere Musteretiketten von offen verkauftem Frischfleisch, Fleischerzeugnissen und Fleisch-
zubereitungen für den Detailverkauf. Dabei gilt es zu beachten, dass das Verkaufspersonal über diejenigen Angaben, 
die bei vorverpackten Produkten zusätzlich schriftlich anzugeben sind, bei offen verkauften Produkten mündlich 
Auskunft erteilen können muss. Sofern die Allergene nicht schriftlich beim Produkt deklariert sind, ist ein schriftlicher 
Hinweis im Verkaufslokal notwendig, dass diesbezügliche weitere Informationen direkt beim Verkaufspersonal nach-
gefragt werden können. Zusätzlich muss diese Information dem Personal schriftlich vorliegen oder eine fachkundige 
Person sie unmittelbar erteilen können (vgl. Tabelle 2, Punkt 22). 
 
Frischfleisch 
 
 

Kalbsgeschnetzeltes 
 

100 g               5.60 Fr. 
 

   
 

Pouletbrust 
 

100 g                2.40 Fr. 
Herkunft: Ungarn 

 
 
 
Fleischzubereitung 
 
 

Kalbscordon-bleu 
 

100 g               6.20 Fr. 
Allergen: Gluten, Käse 

 
 

Fleischerzeugnis 
 
 

Hackbraten 
 

100 g               2.10 Fr. 
 

   
 

Schüblig 
 

1 Paar               5.60 Fr. 
 

 
 
 

Damit nicht jedes Preisschild im Offenverkauf mit der Herkunft deklariert werden muss, kann als Tipp auch ein ent-
sprechender Hinweis im Verkaufsladen angebracht werden, zum Beispiel mit folgender Wortwahl: 

 Herkunft Fleisch: wenn nicht anders deklariert, handelt es sich um Schweizer Fleisch 
 Herkunft Schweizer Fleisch: Ausnahmen sind deklariert 
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5 Beispiele von Etiketten für vorverpackte Produkte 
im Detailverkauf 

Nachfolgend finden Sie Musteretiketten von vorverpackten Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen für den 
Detailverkauf mit Kommentaren zu den “speziellen“ Eigenschaften aufgeführt. Genauere Erläuterungen können unter 
den aufgeführten Ziffern in Tabelle 2 nachgeschlagen werden.  
 
 
Frischfleisch 
 
Schweinskotelett 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
2a Schweinskotelett  
   
8 Unter Schutzatmosphäre verpackt  
9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C  
5+10 Zu verbrauchen bis: 20.08.2018  
   
6 Herkunft: Schweiz a 
   
16 280 g   
17 100 g        2.40 Fr.          6.70 Fr.  
 
12 

 
 
 
 

 

a Angabe „Schweizer Fleisch“ freiwillig 
 
 
Pouletbrust 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
2a Pouletbrust  
   
3 Küchenhygienehinweis: Packung sorgfältig entfernen und wegwerfen. Tropfsaft weggiessen. 

Rohes Geflügelfleisch nicht in Kontakt mit anderen Lebensmitteln bringen. Geschirr und Hände 
gründlich reinigen. Geflügelfleisch immer gut durchgekocht/gebraten servieren 

 

   
9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C  
5+10 Zu verbrauchen bis: 15.06.2018  
   
6+7 Herkunft: Schweiz  
   
16 140 g   
17 100 g            3.20 Fr.              4.50 Fr.  
 

nur 
CH 

CH 123456 
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Rindshackfleisch 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

2a Rindshackfleisch

3 Muss vor dem Verzehr vollständig erhitzt werden

11 Fettgehalt: weniger als 20%
Verhältnis zwischen Bindegewebe und Fleischeiweiss: weniger als 15%

9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C
5+10 Zu verbrauchen bis: 14.08.2018

6+7 Hergestellt in der Schweiz a
Herkunft Fleisch: Deutschland

16 400 g 
17 100 g           2.20 Fr.                                 8.80 Fr.
a Angabe nicht nötig, wenn in der Adresse der Postleitzahl ein „CH-“ voran gestellt wird

US-Rib-Eye 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

2a+2c US Rib-Eye aufgetaut

15 Kann mit hormonellen Leistungsförderern erzeugt worden sein 
Kann mit nichthormonellen Leistungsförderern, wie Antibiotika, erzeugt worden sein

9 Nicht wieder einfrieren

9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C
5+10 Zu verbrauchen bis: 25.10.2018

6 Herkunft: Nicht-Schweiz, geschlachtet in: USA

16 380 g
17 100 g                      7.20 Fr.                                       27.35 Fr.

CH 123456
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9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C
5+10 Zu verbrauchen bis: 25.10.2018

6 Herkunft: Nicht-Schweiz, geschlachtet in: USA

16 380 g
17 100 g                      7.20 Fr.                                       27.35 Fr.

CH 123456
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Rindsschulterbraten 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

2a Rindsschulterbraten

8 Unter Schutzatmosphäre verpackt
9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C
5+10 Zu verbrauchen: bis 03.10.2018

6+7 Herkunft Fleisch:
Geboren: Frankreich
Aufgezogen: Deutschland
Geschlachtet: CH-678
Zerlegt: CH-789

16 500 g                     
17 100 g     35.00 Fr.                                    17.50 Fr.

Lammnierstück mariniert 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

2a Lammnierstück mariniert a, b

4a+4d Lammfleisch aufgetaut 90% (Neuseeland), Marinade: Rapsöl, Knoblauch, Kochsalz jodiert, 
Gewürze, Würze (Soja), Gewürzextrakt.

15 Kann mit nichthormonellen Leistungsförderern, wie Antibiotika, erzeugt worden sein

6+7 Produktionsland: Neuseeland
Mariniert in der Schweiz c

9 Gekühlt aufbewahren: bei max. +5°C
5+10 Zu verbrauchen bis: 10.07.2018

16 190 g
17 100 g     4.30 Fr.                                       8.20 Fr.
a ist den Fleischzubereitungen zuzuordnen (siehe Kapitel 10) 
b Rohmaterial aufgetaut, anschliessend mariniert 
c Angabe nicht nötig, wenn in der Adresse der Postleitzahl ein „CH-“ voran gestellt wird

CH 123456

CH 123456

Leitfaden Kennzeichnung
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Brühwurstwaren 

Kalbsbratwurst 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster
Musterstrasse 111
CH-9999 Musterhausen

1+2a Kalbsbratwurst / Saucisse de veau à rôtir a

4a-4d Zutaten: Kalbfleisch 39%, Schweinefleisch, Speck, Milch, Schwarten, jodiertes Kochsalz, 
Gewürze (enthalten Senf), Traubenzucker, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Stabilisator: E 450, 
Hülle: Schweinedarm.
Ingrédients: viande de veau 39%, viande de porc, lard, lait, couennes, sel de cuisine iodé, épices 
(contiennent de la moutarde), glucose, antioxydant: acide citrique, stabilisant: E 450, enveloppe: 
boyau de porc.

9 Gekühlt aufbewahren! Max. + 5°C / Conserver sous réfrigération! Max. + 5°C
5 Zu verbrauchen bis / À consommer jusqu'au: 12.08.2018

6 Hergestellt in der Schweiz aus Schweizer Fleisch / Elaboré en Suisse avec de la viande suisse

8 In der Packung pasteurisiert / Pasteurisé après emballage

20 Nährwerte / valeurs nutritives (pro 100 g / par 100 g):
Energie | énergie 980 kJ / 236 kcal
Fett | matières grasses 20 g

davon gesättigte Fettsäuren | dont acides gras saturés 6 g
Kohlenhydrate | glucides < 1 g
davon Zucker | dont sucres < 1 g
Ballaststoffe | fibres alimentaires < 0.5 g b
Eiweiss | protéines 13 g
Salz | sel 1.8 g

16+17 280 g                                                      20.00 Fr./kg                                               5.60 Fr.
7 c

10 L-123456789
a Die Angaben in mehr als einer Amtssprache sind freiwillig. 
b Die Angabe der Ballaststoffe ist freiwillig. 
c Ist eine Bewilligungsnummer vorhanden, so muss diese angegeben werden durch Aufbringen eines Identitätskennzeichens. 

CH 123456
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Brühwurstwaren 

Kalbsbratwurst 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster
Musterstrasse 111
CH-9999 Musterhausen

1+2a Kalbsbratwurst / Saucisse de veau à rôtir a

4a-4d Zutaten: Kalbfleisch 39%, Schweinefleisch, Speck, Milch, Schwarten, jodiertes Kochsalz, 
Gewürze (enthalten Senf), Traubenzucker, Antioxidationsmittel: Citronensäure, Stabilisator: E 450, 
Hülle: Schweinedarm.
Ingrédients: viande de veau 39%, viande de porc, lard, lait, couennes, sel de cuisine iodé, épices 
(contiennent de la moutarde), glucose, antioxydant: acide citrique, stabilisant: E 450, enveloppe: 
boyau de porc.
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5 Zu verbrauchen bis / À consommer jusqu'au: 12.08.2018

6 Hergestellt in der Schweiz aus Schweizer Fleisch / Elaboré en Suisse avec de la viande suisse

8 In der Packung pasteurisiert / Pasteurisé après emballage

20 Nährwerte / valeurs nutritives (pro 100 g / par 100 g):
Energie | énergie 980 kJ / 236 kcal
Fett | matières grasses 20 g

davon gesättigte Fettsäuren | dont acides gras saturés 6 g
Kohlenhydrate | glucides < 1 g
davon Zucker | dont sucres < 1 g
Ballaststoffe | fibres alimentaires < 0.5 g b
Eiweiss | protéines 13 g
Salz | sel 1.8 g

16+17 280 g                                                      20.00 Fr./kg                                               5.60 Fr.
7 c

10 L-123456789
a Die Angaben in mehr als einer Amtssprache sind freiwillig. 
b Die Angabe der Ballaststoffe ist freiwillig. 
c Ist eine Bewilligungsnummer vorhanden, so muss diese angegeben werden durch Aufbringen eines Identitätskennzeichens. 
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Basler Würstli 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Basler Würstli
2a+8 Fleischerzeugnis geräuchert, gekocht a

4a-4c Zutaten: Schweinefleisch (Schweiz), Rindfleisch (Schweiz, Uruguay), Wasser, Speck (Schweiz), 
Schweineherz (Schweiz), Schwarten (Schweiz), Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Gewürze, Traubenzucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Stabilisatoren: 
Diphosphate, Raucharoma, Hülle: Rinderdarm.

6 Hergestellt in der Schweiz mit Fleisch aus: siehe Zutaten

5+10 Zu verbrauchen bis: 16.05.2018
9 Gekühlt aufbewahren: bei max. 5°C

20 Nährwerte (pro 100 g): 
Energie 980 kJ / 236 kcal b
Fett 20 g

davon gesättigte Fettsäuren 6 g
Kohlenhydrate < 1 g

davon Zucker < 1 g
Ballaststoffe < 0.5 g
Eiweiss 13 g
Salz 1.8 g

16+17 200 g                                                      30.00 Fr./kg                                               6.00 Fr.
a Die Angabe der Zubereitungsart wird empfohlen. 
b Nährwertangabe in Form von Big 7 (plus Ballaststoffe freiwillig) 

Wienerli 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

1+2a Wienerli 4x50 g

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

4a-4c Zutaten: Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck, Wasser, Schwarten, Nitritpökelsalz (jodiertes 
Kochsalz, Konservierungsstoff: E 250), Gewürze, Traubenzucker, Antioxidationsmittel: E 301, 
Stabilisatoren: E 450 und E 452, Hülle: Schafsaitling.

6 Herkunft Fleisch: Schweiz

20 Nährwerte (pro 100 g) a
Energie 1100 kJ / 267 kcal
Fett 23 g
Kohlenhydrate < 1 g
Eiweiss 14 g
Salz 1.8 g

16+17 200 g                                                      2.25 Fr./kg                                               4.50 Fr.

9 Gekühlt aufbewahren bei max. 5°C.
5+10 Zu verbrauchen bis: 24.07.2018
a Nährwertangabe in Form von Big 4 plus Salz („Big 5“)

Leitfaden Kennzeichnung

Agroscope Transfer | August 2014 13

Fleischkäse zum Backen 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

1 Fleischkäse zum Backen
2a Fleischzubereitung zum Gekochtessen a

4a-4d, 
21

Zutaten: 
Schweinefleisch, Speck, Wasser, Kalbfleisch, Nitritpökelsalz 1.9% (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
E 250), Milcheiweiss, Milchzucker, Gewürze, Glucosesirup, Zucker, Hefeextrakt, 
Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Geschmacksverstärker: E 621, Stabilisator: E 450.

3 Das Produkt ist nur gut durchgekocht/gebraten zu konsumieren.
3 Im Backofen bei 180°C erwärmen, bis das Produkt vollständig durcherhitzt ist.

9 Gekühlt aufbewahren: bei max. 5°C
5+10 Zu verbrauchen bis: 07.03.2019

6 Herkunft Fleisch: Schweiz

16+17 0.487 kg                                                21.50 Fr./kg                                               10.45 Fr.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

7

a Die Angabe der Zubereitungsart wird empfohlen. 

CH 123456
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Fleischkäse zum Backen 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

1 Fleischkäse zum Backen
2a Fleischzubereitung zum Gekochtessen a

4a-4d, 
21

Zutaten: 
Schweinefleisch, Speck, Wasser, Kalbfleisch, Nitritpökelsalz 1.9% (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
E 250), Milcheiweiss, Milchzucker, Gewürze, Glucosesirup, Zucker, Hefeextrakt, 
Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Geschmacksverstärker: E 621, Stabilisator: E 450.

3 Das Produkt ist nur gut durchgekocht/gebraten zu konsumieren.
3 Im Backofen bei 180°C erwärmen, bis das Produkt vollständig durcherhitzt ist.

9 Gekühlt aufbewahren: bei max. 5°C
5+10 Zu verbrauchen bis: 07.03.2019

6 Herkunft Fleisch: Schweiz

16+17 0.487 kg                                                21.50 Fr./kg                                               10.45 Fr.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

7

a Die Angabe der Zubereitungsart wird empfohlen. 

CH 123456
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Rohwurstwaren 

Für Rohwurstwaren, die als Mischprodukte bei unterschiedlichen Austrocknungsprozessen der einzelnen Bestandteile 
gereift in Verkehr gebracht werden, kann die im Zeitpunkt der Herstellung eingesetzte Menge der Zutat in das 
Verhältnis zum Endprodukt (d.h. nach der Reifung) gesetzt werden. 

Weil die Gesamtmenge der geQUIDeten (QUID: Quantitative Ingredient Declaration/quantitative Deklaration der 
Inhaltsstoffe) Zutaten 100 Massenprozent des Endproduktes übersteigt, ist das Gewicht für die Herstellung von 100 g 
des Endproduktes anzugeben. Gerade deshalb gelten für Rohwurstwaren besondere Vorschriften (Art. 12 LIV, Anhang 
7) bezüglich Mengenangaben, zumal diese Produkte bekanntlich einen Trocknungsprozess durchlaufen. 

Pferdesalami 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

1 Pferdesalami

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

2a Erzeugnis aus Pferde- und Schweinefleisch, zum Rohessen a

4a-4c Zutaten pro 100 g Fertigprodukt (= 160 g Ausgangsmaterial): 
Pferdefleisch (Kanada) 125 g, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Traubenzucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure. 
Hülle: Rinderkollagendarm, nicht zum Verzehr geeignet.

b, c

5+10 Mindestens haltbar bis Ende: 11.18                                                 L 123456

Dieses Produkt kann Gewichtsschwund aufweisen. d

9 Ohne Kühlung haltbar! e

16+17 500 g                                    50.00 Fr./kg                                    25.00 Fr.

20 / 12 Nährwerte (pro 100 g):
Energie 1572 kJ (378 kcal)
Fett 28 g
Kohlenhydrate 1.5 g
Eiweiss 30 g
Salz 4.0 g

a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Angabe Herkunft Pferdefleisch nicht zwingend, sofern nicht eine spezielle Auslobung erfolgt, die auf Herkunft schliessen lässt  

(z.B. Freiberger Salami).  
c Mengenangabe für Speck nicht zwingend, da die Menge für die Wahl der Konsumentinnen und Konsumenten nicht  

ausschlaggebend ist (LIV Anhang 7, Ziffer 1.1).  
d Die Angabe ist rechtlich nicht zwingend (das Gewicht muss beim ersten Inverkehrbringen eingehalten werden), aber dennoch 

empfehlenswert, um Kunden-Enttäuschung möglichst zu vermeiden; 
e Angabe nicht zwingend 

nur 
CH

Leitfaden Kennzeichnung 
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Italienischer Salami 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Italienischer Salami  
   
2a Fleischerzeugnis mit Magermilchpulver, zum Rohessen a 
   
4a-4d Zutaten: 

Schweinefleisch (Italien, Dänemark), Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Magermilchpulver 1%, Gewürze (enthalten Sellerie, Senf), Traubenzucker, 
Antioxidationsmittel: Natriumascorbat. 

 
b 

   
5+10 Mindestens haltbar bis: 01.08.18  
   
8 Unter Schutzatmosphäre verpackt  
   
9 Ohne Kühlung haltbar! c 
   
6 / 7 Hergestellt in Italien d 
   
16+17 100 g         Fr. 50.00/kg         Fr 5.00  
   
20 Nährwerte (pro 100 g): 

Energie  1717 kJ (414 kcal) 
Fett  33 g 
Kohlenhydrate 2.2 g 
Eiweiss  27 g 
Salz 3.8 g 

 

a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Mit dieser Angabe muss sowohl Fleisch aus Italien wie auch aus Dänemark enthalten sein. 
c Angabe nicht zwingend 
d Identitätskennzeichen vom finalen Abpackbetrieb (wird im vorliegenden Fall als Stückware aus Italien importiert, jedoch  

in der Schweiz geschnitten und verpackt) 
 
Bauernschüblig 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
9 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Bauernschüblig  
   
2a Fleischerzeugnis geräuchert, zum Rohessen a 
   
4a-4d Zutaten:  

Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Rotwein, Gewürze, Milchzucker, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.  
Gefärbte Hülle aus Schweinedarm mit Farbstoff: Zuckerkulör. 

 
 
b 

   
5+10 Mindestens haltbar bis: 15.12.18  
   
9 Ohne Kühlung haltbar! c 
   
16+17 200 g        Fr. 50.-/kg        Fr. 10.-  
   
20 Nährwerte (pro 100 g) 

Energie  1774 kJ (428 kcal) 
Fett  35 g 
Kohlenhydrate 2.2 g 
Eiweiss  27 g 
Salz 3.8 g 

 

   
8 / 12 Vakuumverpackt d 
a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Falls Sulfit im Rotwein vorhanden ist (wie üblich), muss dieser angegeben werden, sofern dieses im Endprodukt 10 mg/kg  

überschreiten könnte. Nachdem Wein nicht mehr als 200 mg/kg Sulfit enthalten darf, und unter Berücksichtigung der  
Abtrocknung (mögliche Konzentrierung der Inhaltsstoffe) ist „Rotwein (enthält Sulfite)“ zu deklarieren, falls mehr als ca.  
3 % Wein zugesetzt wird oder noch weitere sulfithaltige Zutaten vorhanden sind. 

c Angabe nicht zwingend 
d Für vakuumverpackte Ware ist eine Deklaration nicht zwingend; sie wird hingegen bei Hochvakuum empfohlen. 
 
 

nur 
CH 

CH 123456 
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Rohwurstwaren 
 
Für Rohwurstwaren, die als Mischprodukte bei unterschiedlichen Austrocknungsprozessen der einzelnen Bestandteile 
gereift in Verkehr gebracht werden, kann die im Zeitpunkt der Herstellung eingesetzte Menge der Zutat in das Ver-
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Pferdesalami 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
1 Pferdesalami  
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
2a Erzeugnis aus Pferde- und Schweinefleisch, zum Rohessen a 
   
4a-4c Zutaten pro 100 g Fertigprodukt (= 160 g Ausgangsmaterial):  

Pferdefleisch (Kanada) 125 g, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Traubenzucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.  
Hülle: Rinderkollagendarm, nicht zum Verzehr geeignet. 

 
b, c 

   
5+10 Mindestens haltbar bis Ende: 11.18                                                 L 123456  
   
 Dieses Produkt kann Gewichtsschwund aufweisen. d 
   
9 Ohne Kühlung haltbar! e 
   
16+17 500 g                                    50.00 Fr./kg                                    25.00 Fr.  
   
20 / 12 Nährwerte (pro 100 g): 

Energie  1572 kJ (378 kcal) 
Fett  28 g 
Kohlenhydrate 1.5 g 
Eiweiss  30 g 
Salz 4.0 g 

 

a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Angabe Herkunft Pferdefleisch nicht zwingend, sofern nicht eine spezielle Auslobung erfolgt, die auf Herkunft schliessen lässt  

(z.B. Freiberger Salami).  
c Mengenangabe für Speck nicht zwingend, da die Menge für die Wahl der Konsumentinnen und Konsumenten nicht  

ausschlaggebend ist (LIV Anhang 7, Ziffer 1.1).  
d Die Angabe ist rechtlich nicht zwingend (das Gewicht muss beim ersten Inverkehrbringen eingehalten werden), aber dennoch 

empfehlenswert, um Kunden-Enttäuschung möglichst zu vermeiden; 
e Angabe nicht zwingend 
 
 

nur 
CH 
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Italienischer Salami 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Italienischer Salami  
   
2a Fleischerzeugnis mit Magermilchpulver, zum Rohessen a 
   
4a-4d Zutaten: 

Schweinefleisch (Italien, Dänemark), Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Magermilchpulver 1%, Gewürze (enthalten Sellerie, Senf), Traubenzucker, 
Antioxidationsmittel: Natriumascorbat. 

 
b 

   
5+10 Mindestens haltbar bis: 01.08.18  
   
8 Unter Schutzatmosphäre verpackt  
   
9 Ohne Kühlung haltbar! c 
   
6 / 7 Hergestellt in Italien d 
   
16+17 100 g         Fr. 50.00/kg         Fr 5.00  
   
20 Nährwerte (pro 100 g): 

Energie  1717 kJ (414 kcal) 
Fett  33 g 
Kohlenhydrate 2.2 g 
Eiweiss  27 g 
Salz 3.8 g 

 

a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Mit dieser Angabe muss sowohl Fleisch aus Italien wie auch aus Dänemark enthalten sein. 
c Angabe nicht zwingend 
d Identitätskennzeichen vom finalen Abpackbetrieb (wird im vorliegenden Fall als Stückware aus Italien importiert, jedoch  

in der Schweiz geschnitten und verpackt) 
 
Bauernschüblig 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
9 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Bauernschüblig  
   
2a Fleischerzeugnis geräuchert, zum Rohessen a 
   
4a-4d Zutaten:  

Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Rotwein, Gewürze, Milchzucker, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.  
Gefärbte Hülle aus Schweinedarm mit Farbstoff: Zuckerkulör. 

 
 
b 

   
5+10 Mindestens haltbar bis: 15.12.18  
   
9 Ohne Kühlung haltbar! c 
   
16+17 200 g        Fr. 50.-/kg        Fr. 10.-  
   
20 Nährwerte (pro 100 g) 

Energie  1774 kJ (428 kcal) 
Fett  35 g 
Kohlenhydrate 2.2 g 
Eiweiss  27 g 
Salz 3.8 g 

 

   
8 / 12 Vakuumverpackt d 
a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Falls Sulfit im Rotwein vorhanden ist (wie üblich), muss dieser angegeben werden, sofern dieses im Endprodukt 10 mg/kg  

überschreiten könnte. Nachdem Wein nicht mehr als 200 mg/kg Sulfit enthalten darf, und unter Berücksichtigung der  
Abtrocknung (mögliche Konzentrierung der Inhaltsstoffe) ist „Rotwein (enthält Sulfite)“ zu deklarieren, falls mehr als ca.  
3 % Wein zugesetzt wird oder noch weitere sulfithaltige Zutaten vorhanden sind. 

c Angabe nicht zwingend 
d Für vakuumverpackte Ware ist eine Deklaration nicht zwingend; sie wird hingegen bei Hochvakuum empfohlen. 
 
 

nur 
CH 

CH 123456 
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Italienischer Salami 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Italienischer Salami  
   
2a Fleischerzeugnis mit Magermilchpulver, zum Rohessen a 
   
4a-4d Zutaten: 

Schweinefleisch (Italien, Dänemark), Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Magermilchpulver 1%, Gewürze (enthalten Sellerie, Senf), Traubenzucker, 
Antioxidationsmittel: Natriumascorbat. 

 
b 

   
5+10 Mindestens haltbar bis: 01.08.18  
   
8 Unter Schutzatmosphäre verpackt  
   
9 Ohne Kühlung haltbar! c 
   
6 / 7 Hergestellt in Italien d 
   
16+17 100 g         Fr. 50.00/kg         Fr 5.00  
   
20 Nährwerte (pro 100 g): 

Energie  1717 kJ (414 kcal) 
Fett  33 g 
Kohlenhydrate 2.2 g 
Eiweiss  27 g 
Salz 3.8 g 

 

a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Mit dieser Angabe muss sowohl Fleisch aus Italien wie auch aus Dänemark enthalten sein. 
c Angabe nicht zwingend 
d Identitätskennzeichen vom finalen Abpackbetrieb (wird im vorliegenden Fall als Stückware aus Italien importiert, jedoch  

in der Schweiz geschnitten und verpackt) 
 
Bauernschüblig 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
9 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Bauernschüblig  
   
2a Fleischerzeugnis geräuchert, zum Rohessen a 
   
4a-4d Zutaten:  

Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: 
Natriumnitrit), Rotwein, Gewürze, Milchzucker, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, 
Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.  
Gefärbte Hülle aus Schweinedarm mit Farbstoff: Zuckerkulör. 

 
 
b 

   
5+10 Mindestens haltbar bis: 15.12.18  
   
9 Ohne Kühlung haltbar! c 
   
16+17 200 g        Fr. 50.-/kg        Fr. 10.-  
   
20 Nährwerte (pro 100 g) 

Energie  1774 kJ (428 kcal) 
Fett  35 g 
Kohlenhydrate 2.2 g 
Eiweiss  27 g 
Salz 3.8 g 

 

   
8 / 12 Vakuumverpackt d 
a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Falls Sulfit im Rotwein vorhanden ist (wie üblich), muss dieser angegeben werden, sofern dieses im Endprodukt 10 mg/kg  

überschreiten könnte. Nachdem Wein nicht mehr als 200 mg/kg Sulfit enthalten darf, und unter Berücksichtigung der  
Abtrocknung (mögliche Konzentrierung der Inhaltsstoffe) ist „Rotwein (enthält Sulfite)“ zu deklarieren, falls mehr als ca.  
3 % Wein zugesetzt wird oder noch weitere sulfithaltige Zutaten vorhanden sind. 

c Angabe nicht zwingend 
d Für vakuumverpackte Ware ist eine Deklaration nicht zwingend; sie wird hingegen bei Hochvakuum empfohlen. 
 
 

nur 
CH 

CH 123456 

Leitfaden Kennzeichnung
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Mettwurst 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Mettwurst

2a Fleischerzeugnis geräuchert, zum Rohessen a

4a-4c Zutaten: 
Schweinefleisch, Speck, Rindfleisch, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natrium-
nitrit), Traubenzucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure und Natriumascorbat, Rum. 
Hülle nicht zum Verzehr geeignet.

5+10 Mindestens haltbar bis: 25.04.18 b

9 Gekühlt aufbewahren! max. 5°C

16+17

7

200 g           Fr. 30.-/kg            Fr. 6.-

20 Nährwerte (pro 100 g)
Energie 1860 kJ (452 kcal)
Fett 44 g
Kohlenhydrate 0.9 g
Eiweiss 13 g
Salz 2.7 g

a Die Angabe zur Verzehrsform wird empfohlen. 
b Unabhängig von der empfohlenen Lagertemperatur (5°C) ist das Produkt mit „mindestens haltbar bis“ auszuzeichnen, da 

die Kühlung von Rohwurstwaren gemäss Hygieneverordnung nicht zwingend ist. 

CH 123456

Leitfaden Kennzeichnung
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Saucisson vaudois IGP 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Saucisson vaudois IGP a

2a Fleischerzeugnis geräuchert, zum Gekochtessen b

4a-4c Zutaten: Schweinefleisch, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), 
Traubenzucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure und Natriumascorbat. 
Hülle: Schweinedarm.

5+10 Mindestens haltbar bis: 20.04.18 c

Dieses Produkt kann Gewichtsschwund aufweisen. d

9 Ungekühlt haltbar

3 Zubereitungsempfehlung: im Wasser bei 80°C 40 Minuten ziehen lassen

17 350 g         Fr. 30.- /kg         Fr. 9.50 

20 / 12 Nährwerte (pro 100 g):
Energie 1544 kJ (373 kcal)
Fett 34 g
Kohlenhydrate 0.8 g
Eiweiss 16 g
Salz 2.3 g

a Der Begriff „Saucisson vaudois IGP“ ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung.
b Die Angabe „zum Gekochtessen“ ist empfehlenswert (insbesondere um allfällige Haftungsfälle bei Rohverzehr zu vermeiden). 
c Unabhängig von der empfohlenen Lagertemperatur (5°C) ist das Produkt mit „Mindestens haltbar bis“ auszuzeichnen, da 

die Kühlung von Rohwurstwaren gemäss der Hygieneverordnung nicht zwingend ist. Die Angabe „ungekühlt haltbar ist 
empfehlenswert, auch wenn das Produkt üblicherweise gekühlt wird, damit z.B. bei einer Aktion auch ungekühlte Handhabung 
möglich ist.

d Die Angabe ist rechtlich nicht zwingend (das Gewicht muss beim ersten Inverkehrbringen eingehalten werden), aber  
dennoch empfehlenswert, um Kunden-Enttäuschung möglichst zu vermeiden; 

Convenience 

Filet im Teig 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Filet im Teig
2a+2c Fleischzubereitung aufgetaut a

4a-4d Zutaten: Schweinsfilet 42%, Teig 38% (Weizenmehl, Wasser, Eigelb, Kochsalz), Schweine-
fleisch, Speck, Wasser, jodiertes Kochsalz, Konservierungsstoff E250, Gewürze (enthält Senf),
Stabilisator E452, Antioxidationsmittel E301.

3 Vor dem Verzehr vollständig durcherhitzen
9 Nicht wieder einfrieren

9 Bei höchstens 5°C aufbewahren

5 Zu verbrauchen bis: 15.12.2018

17 450 g        60.00 Fr. / kg         Fr. 27.00
7

a bedeutet, dass Filet im Teig als solches eingefroren und aufgetaut wurde. 
Bei handwerklicher Herstellung oder lokalem Vertrieb müssen keine Nährwerte angegeben werden.

CH-99999999

nur 
CH



1717Agroscope Transfer  |  Nr. 215 / 2018

Leitfaden zur Kennzeichnung von Fleisch, Fleischzubereitungen, Fleischerzeugnissen und FischereierzeugnissenLeitfaden Kennzeichnung

Agroscope Transfer | August 2014 17

Saucisson vaudois IGP 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Saucisson vaudois IGP a

2a Fleischerzeugnis geräuchert, zum Gekochtessen b

4a-4c Zutaten: Schweinefleisch, Speck, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), 
Traubenzucker, Gewürze, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure und Natriumascorbat. 
Hülle: Schweinedarm.

5+10 Mindestens haltbar bis: 20.04.18 c

Dieses Produkt kann Gewichtsschwund aufweisen. d

9 Ungekühlt haltbar

3 Zubereitungsempfehlung: im Wasser bei 80°C 40 Minuten ziehen lassen

17 350 g         Fr. 30.- /kg         Fr. 9.50 

20 / 12 Nährwerte (pro 100 g):
Energie 1544 kJ (373 kcal)
Fett 34 g
Kohlenhydrate 0.8 g
Eiweiss 16 g
Salz 2.3 g

a Der Begriff „Saucisson vaudois IGP“ ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung.
b Die Angabe „zum Gekochtessen“ ist empfehlenswert (insbesondere um allfällige Haftungsfälle bei Rohverzehr zu vermeiden). 
c Unabhängig von der empfohlenen Lagertemperatur (5°C) ist das Produkt mit „Mindestens haltbar bis“ auszuzeichnen, da 

die Kühlung von Rohwurstwaren gemäss der Hygieneverordnung nicht zwingend ist. Die Angabe „ungekühlt haltbar ist 
empfehlenswert, auch wenn das Produkt üblicherweise gekühlt wird, damit z.B. bei einer Aktion auch ungekühlte Handhabung 
möglich ist.

d Die Angabe ist rechtlich nicht zwingend (das Gewicht muss beim ersten Inverkehrbringen eingehalten werden), aber  
dennoch empfehlenswert, um Kunden-Enttäuschung möglichst zu vermeiden; 

Convenience 

Filet im Teig 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Filet im Teig
2a+2c Fleischzubereitung aufgetaut a

4a-4d Zutaten: Schweinsfilet 42%, Teig 38% (Weizenmehl, Wasser, Eigelb, Kochsalz), Schweine-
fleisch, Speck, Wasser, jodiertes Kochsalz, Konservierungsstoff E250, Gewürze (enthält Senf),
Stabilisator E452, Antioxidationsmittel E301.

3 Vor dem Verzehr vollständig durcherhitzen
9 Nicht wieder einfrieren

9 Bei höchstens 5°C aufbewahren

5 Zu verbrauchen bis: 15.12.2018

17 450 g        60.00 Fr. / kg         Fr. 27.00
7

a bedeutet, dass Filet im Teig als solches eingefroren und aufgetaut wurde. 
Bei handwerklicher Herstellung oder lokalem Vertrieb müssen keine Nährwerte angegeben werden.

CH-99999999

nur 
CH
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Rindsgeschnetzeltes an Currysauce mit Reis und Bohnen 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1+2a Rindsgeschnetzeltes an Currysauce mit Reis und Bohnen zum Gekochtessen  
   
4a-4d Zutaten: Reis 45% (Wasser, Reis, Kochsalz jodiert), grüne Bohnen 18%, Rindfleisch 14%, 

Zwiebeln, Wasser, Milch, Rahm, Weizenmehl, Kochsalz, Dextrose, Maisstärke, Gewürz-
zubereitung, Aroma. 

 

   
9 Bei höchstens 5°C aufbewahren  
   
5 Zu verbrauchen bis: 01.09.2018  
   
17 500 g 18.00 Fr. / kg Fr. 9.00  

Bei handwerklicher Herstellung oder lokalem Vertrieb müssen keine Nährwerte angegeben werden. 
 
 
Cordon bleu 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Cordon bleu  
2a Fleischzubereitung paniert, mit Schmelzkäse und Vorderschinken  
   
4a-4d Zutaten: Schweinefleisch 56%, Panade 23% (Weizenmehl, Hartweizenmehl, Vollei, Milch, 

jodiertes Kochsalz, Gewürze, Hefeextrakt, Glucosesirup, Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure, 
Verdickungsmittel: E 415), Schmelzkäse 11% (Käse, Wasser, Verdickungsmittel: 
Johannisbrotkernmehl, Säureregulator: E 331, Butter, Kartoffelstärke), Vorderschinken 10% 
(Schweinefleisch, Nitritpökelsalz [Kochsalz, Konservierungsstoff: E 250], Würzmischung, 
Traubenzucker, Maltodextrin, Antioxidationsmittel: E 301, Stabilisator: E 451, Aroma). 

 

   
8 Unter Schutzatmosphäre verpackt  
   
9 Bei höchstens 5°C aufbewahren  
   
5 Zu verbrauchen bis: 01.09.2018  
   
17 367 g Fr. 32.00 / kg Fr. 11.75  
7  

 
 

 

20 Nährwerte (pro 100 g): 
Energie  1040 kJ (249 kcal) 
Fett  12 g 
Kohlenhydrate 10 g 
Eiweiss  24 g 
Salz  0.9 g 

 

 

CH-99999999 
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Schinkensandwich 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Schinkensandwich  
   
4a-4d Zutaten: Brot 70% (Weizenmehl, Wasser, Leinsamen, gerösteter Roggen, Weizenschrot, 

Sesamsamen, Kochsalz, Hefe), Bauernschinken 20% (Schweinefleisch, Nitritpökelsalz [jodiertes 
Kochsalz, Konservierungsstoff: E 250], Gewürze, Traubenzucker, Zucker, Stabilisator: E 450, 
Antioxidationsmittel: E 301), Tomaten, Essiggurke (Gurken, Tafelessig, Wasser, Zucker, jodiertes 
Kochsalz, Gewürze und Kräuter [enthalten Senfsamen], Gewürzextrakte), Antioxidationsmittel: 
E 224, Kopfsalat, Butter, Mayonnaise (enthält Eigelb, Senf). 

 

   
12  

 
 

 

   
9 bei höchstens 5°C aufbewahren  
   
5 zu verbrauchen bis: 01.10.2018  
   
17 1 Stück (200 g) Fr. 5.50  

Bei handwerklicher Herstellung oder lokalem Vertrieb müssen keine Nährwerte angegeben werden. 
 
 
Kutteln an Tomatensauce 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Kutteln an Tomatensauce pasteurisiert  
   
4a-4d Zutaten: Kutteln (60%), Wasser, Tomatenkonzentrat, Tomaten, Karotten, Sellerie, Gewürz-

zubereitung (enthält Soja), Lauch, Rapsöl, Peperoni, Olivenöl, Kochsalz jodiert und fluoridiert, 
Zucker, Gewürze. 

 

   
8 In der Packung pasteurisiert  
   
9 bei höchstens 5°C aufbewahren  
   
5 zu verbrauchen bis: 10.11.2018  
   
17 500 g 14.00 Fr. / kg Fr. 7.00  

Bei handwerklicher Herstellung oder lokalem Vertrieb müssen keine Nährwerte angegeben werden. 
 
 

nur 
CH 
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Lachs- und Crevettenspiess mit Bärlauchmarinade 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Lachs- und Crevettenspiess mit Bärlauchmarinade
2b+8 Fischereierzeugnis aus Lachs (Salmo salar) und Rosenberg-Süsswassercrevetten 

(Macrobrachium rosenbergii) mit Bärlauchmarinade

4a+4c Zutaten: Lachs (Salmo salar) 56%, Rosenberg-Süsswassercrevetten (Macrobrachium rosen-
bergii) 37% [aufgetaut, gekocht]), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Palmöl, Emulgator [E 322]), 
Kochsalz, Gewürze (Bärlauch 0.5%), Maltodextrin, Kräuter. 

2b+6 Lachs in Aquakultur gewonnen in Norwegen, 
2b Rosenberg-Süsswassercrevetten, aus Binnenfischerei aus Indien

Reusen und Fallen

9 Bei höchstens 2°C aufbewahren.
3 Produkt muss zwingend erhitzt werden. 

Auf beiden Seiten ca. 5 Minuten grillieren oder bei mittlerer Hitze in der Pfanne braten. 

10 L 123456
5 Zu verbrauchen bis: 11.10.2018

7

6 hergestellt in: Schweiz

16 120 g
17 5.95 Fr./100g       7.14 Fr.

Zanderfilet ohne Haut tiefgefroren 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Zanderfilet ohne Haut tiefgefroren 
2b Zanderfilet (Sander lucioperca)

2b+6 Aus Binnenfischerei aus Polen
2b Kiemennetze und vergleichbare Netze (Treibnetze)

9 Produkt nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
9 Tiefkühlprodukt, bei -18° C oder kühler aufbewahren.

3 Nach dem Auftauen im Kühlschrank lagern und binnen 1 Tag verzehren. 
3 Produkt muss zwingend erhitzt werden

5 Eingefroren am: 27.02.2018

10 L 123456
5 Mindestens haltbar bis Ende: 11.2018

7

16 250 g
17 33.80 Fr./kg                    9.50 Fr.

CH-1234

PL
15352712

WE
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Fischereierzeugnisse 
 
Forelle ganz 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Forelle ganz 200 – 300 g  
2b Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)  
   
2b+6 In Aquakultur gewonnen in Frankreich    
   
9 Aufbewahren bei max. +2°C  
   
3 Produkt muss aus mikrobiologischen Gründen zwingend erhitzt werden.  
3 In der Pfanne mit Öl auf beiden Seiten ca. 7 Minuten anbraten.  
   
10 L 123456  
   
5 zu verbrauchen bis: 16.07.2018  
 
7 

 
 
 
 

 

   
6 Hergestellt in Frankreich   
   
16 240 g  
17 22.50 Fr./kg       6.00 Fr.   
 
 
Wildlachsfilet geräuchert 
 
Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem. 
   
6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen  
   
1 Wildlachsfilet geräuchert  
2b+8 Lachsfilet (*Oncorhynchus nerka), geräuchert   
   
4a Zutaten: Lachsfilet* 97%, Kochsalz, Zucker.   
   
2b+6 Gefangen im Nordwestpazifik, mit Haken und Langleinen.  
   
9 Bei höchstens +5°C aufzubewahren.  
   
3 Wir empfehlen, den Lachs 12-15 Minuten vor dem Verzehr aus der Packung zu nehmen und bei 

Raumtemperatur zu temperieren. 
 

   
10 L 123456  
   
5 Zu verbrauchen bis: 03.10.2018  
   
7   
   
6 Hergestellt in der Schweiz  
   
16 200 g  
17 6.59 Fr./100g          13.18 Fr.   
 

CH-1234 

FR 
66 053 021 

CE 
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Lachs- und Crevettenspiess mit Bärlauchmarinade 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Lachs- und Crevettenspiess mit Bärlauchmarinade
2b+8 Fischereierzeugnis aus Lachs (Salmo salar) und Rosenberg-Süsswassercrevetten 

(Macrobrachium rosenbergii) mit Bärlauchmarinade

4a+4c Zutaten: Lachs (Salmo salar) 56%, Rosenberg-Süsswassercrevetten (Macrobrachium rosen-
bergii) 37% [aufgetaut, gekocht]), pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Palmöl, Emulgator [E 322]), 
Kochsalz, Gewürze (Bärlauch 0.5%), Maltodextrin, Kräuter. 

2b+6 Lachs in Aquakultur gewonnen in Norwegen, 
2b Rosenberg-Süsswassercrevetten, aus Binnenfischerei aus Indien

Reusen und Fallen

9 Bei höchstens 2°C aufbewahren.
3 Produkt muss zwingend erhitzt werden. 

Auf beiden Seiten ca. 5 Minuten grillieren oder bei mittlerer Hitze in der Pfanne braten. 

10 L 123456
5 Zu verbrauchen bis: 11.10.2018

7

6 hergestellt in: Schweiz

16 120 g
17 5.95 Fr./100g       7.14 Fr.

Zanderfilet ohne Haut tiefgefroren 

Bezug Mögliches Aussehen einer Etikette, dargestellt mit Ziffern in Bezug zu Tabelle 2 Bem.

6 Metzgerei Muster, Musterstrasse 111, CH-9999 Musterhausen

1 Zanderfilet ohne Haut tiefgefroren 
2b Zanderfilet (Sander lucioperca)

2b+6 Aus Binnenfischerei aus Polen
2b Kiemennetze und vergleichbare Netze (Treibnetze)

9 Produkt nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
9 Tiefkühlprodukt, bei -18° C oder kühler aufbewahren.

3 Nach dem Auftauen im Kühlschrank lagern und binnen 1 Tag verzehren. 
3 Produkt muss zwingend erhitzt werden

5 Eingefroren am: 27.02.2018

10 L 123456
5 Mindestens haltbar bis Ende: 11.2018

7

16 250 g
17 33.80 Fr./kg                    9.50 Fr.

CH-1234

PL
15352712

WE
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7 Institutionen zur Beurteilung von Etiketten 

7.1 Kantonale Laboratorien 
Die Entwürfe der Etiketten können bei den kantonalen Laboratorien zum Teil gegen ein Entgelt überprüft werden. Die 
Adressen aller kantonalen Laboratorien finden sich unter: www.kantonschemiker.ch  

7.2 Private Institutionen und Laboratorien 
Die Entwürfe der Etiketten können auch bei privaten Institutionen und Laboratorien gegen ein Entgelt überprüft werden. 
Einige Adressen sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Ausbildungszentrum für die  
Schweizer Fleischwirtschaft 
Schachenstrasse 43 
3700 Spiez 
Tel.: 033 650 81 81 
www.abzspiez.ch 
info@abzspiez.ch  

SQTS Swiss Quality Testing Services 
 
Rte de l'industrie 61 
1784 Courtepin 
Tel.: 026 684 80 40 
www.sqts.ch 

8 Abschlussbemerkungen 
Dieser Leitfaden ist nicht abschliessend; verbindlich sind ausschliesslich die entsprechenden Gesetzestexte. Bei 
Unsicherheiten bezüglich Kennzeichnung wenden Sie sich an das zuständige kantonale Laboratorium. In der vorliegenden 
Version konnten die bis Ende Mai 2017 erfolgten Revisionen der angegebenen Verordnungen berücksichtigt werden; für 
die weitere Aktualisierung ist jeder Betrieb selbst verantwortlich. 
 
Weitere Exemplare des vorliegenden Agroscope Transfer Nr. 215 können herunter geladen werden unter 
www.agroscope.ch/transfer  bzw. www.sff.ch/de/fleischinfos/deklaration.php 
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6 Beispiele von Kennzeichnungen für vorverpackte 
Produkte im Engrosverkauf  

Im Folgenden werden vier Beispiele von möglichen Etiketten mit den Angaben auf den Geschäftspapieren 
wiedergegeben (vgl. Tabelle 2, Punkt 18). 

 
 

 

Kennzeichnung auf Packung 
Beispiel 1 für Frischfleisch aus Import 

Rindshuft  Metzgerei Muster 
  CH-9990 Musterhausen 
 
bei höchstens 5°C aufbewahren 
abgepackt am: 01.08.2018 

kann mit Hormonen als Leistungsförderer erzeugt 
worden sein 

Beispiel 2 für Frischfleisch aus Import 

Kaninchenrücken Metzgerei Muster 
  CH-9990 Musterhausen 
 
bei höchstens 5°C aufbewahren 
aufgetaut 
abgepackt am: 01.08.2018 

aus in der Schweiz nicht zugelassener Haltungsform  

Beispiel 3 für Fleischerzeugnis gekühlt 

Wienerli 
 
enthält Senf 
Metzgerei Muster 
CH-9990 Musterhausen 
hergestellt in der Schweiz aus Schweizer Fleisch  
 
bei höchstens 5°C aufbewahren 
zu verbrauchen bis: 01.08.18 

Beispiel 4 für Fleischerzeugnis ungekühlt 

Don Cavallo           L812 

Pferdefleischerzeugnis geräuchert 

enthält Laktose 

Metzgerei Muster, CH-9990 Musterhausen 
hergestellt in der Schweiz mit Fleisch aus Frankreich 

mindestens haltbar bis: 01.08.18 
 

Angaben auf begleitendem 
Geschäftspapier 
 

Herkunft: Costa Rica 
 
3.500 kg 48.00 Fr./kg 168.00 Fr. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Herkunft: Ungarn 
 
3.500 kg 28.00 Fr./kg 98.00 Fr. 
 
 
 
 
 
 
Zusammensetzung: 
Rindfleisch, Eis, Schweinefleisch, Speck, 
Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel: 
Natriumnitrit), Stabilisatoren (Mono-, Diphosphate), 
Gewürze (enthalten Senf), Antioxidationsmittel 
(Ascorbinsäure). Wursthülle: Schafssaitling 
 
12.000 kg 15.00 Fr./kg 180.00 Fr. 
 
 
 
 
Zusammensetzung: 
Pferdefleisch (75%), Speck, Kochsalz jodiert, 
Zuckerarten: Laktose und Saccharose, Gewürze, 
Antioxidationsmittel: E301, Konservierungsmittel: 
Natriumnitrit. Wursthülle: Rinderdarm 
 
1.500 kg40.00 Fr./kg  60.00 Fr. 
 
 
 

nur CH 

kann mit nichthormonellen Leistungsförderern wie
Antibiotika erzeugt worden sein
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7 Institutionen zur Beurteilung von Etiketten 

7.1 Kantonale Laboratorien 
Die Entwürfe der Etiketten können bei den kantonalen Laboratorien zum Teil gegen ein Entgelt überprüft werden. Die 
Adressen aller kantonalen Laboratorien finden sich unter: www.kantonschemiker.ch  

7.2 Private Institutionen und Laboratorien 
Die Entwürfe der Etiketten können auch bei privaten Institutionen und Laboratorien gegen ein Entgelt überprüft werden. 
Einige Adressen sind nachfolgend aufgeführt: 
 
Ausbildungszentrum für die  
Schweizer Fleischwirtschaft 
Schachenstrasse 43 
3700 Spiez 
Tel.: 033 650 81 81 
www.abzspiez.ch 
info@abzspiez.ch  

SQTS Swiss Quality Testing Services 
 
Rte de l'industrie 61 
1784 Courtepin 
Tel.: 026 684 80 40 
www.sqts.ch 

8 Abschlussbemerkungen 
Dieser Leitfaden ist nicht abschliessend; verbindlich sind ausschliesslich die entsprechenden Gesetzestexte. Bei 
Unsicherheiten bezüglich Kennzeichnung wenden Sie sich an das zuständige kantonale Laboratorium. In der vorliegenden 
Version konnten die bis Ende Mai 2017 erfolgten Revisionen der angegebenen Verordnungen berücksichtigt werden; für 
die weitere Aktualisierung ist jeder Betrieb selbst verantwortlich. 
 
Weitere Exemplare des vorliegenden Agroscope Transfer Nr. 215 können herunter geladen werden unter 
www.agroscope.ch/transfer  bzw. www.sff.ch/de/fleischinfos/deklaration.php 
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1 
Version 4 

9 Ablauf für Erstellung einer korrekten Kennzeichnung  
  Tabelle 2 
Verordnung Titel Bemerkungen Beispiele /  

Erläuterungen 
Ziffer  

Muster-
etikette 

LIV  
Art. 6 & 7 

 

 

Name / 
Fantasie- und 
Sachbezeich-
nung 

Die Sachbezeichnung des Produktes muss den Charakter wiedergeben und sich an den 
verwendeten Rohstoffen orientieren. Fantasie- und Markennamen dürfen nicht täuschen 
und müssen immer in Verbindung mit der Sachbezeichnung verwendet werden. 
 
Eine Fantasiebezeichnung ersetzt die Sachbezeichnung nicht, ausser bei allgemein 
üblichen Bezeichnungen, siehe unten.  

 
 
 
 
Holzfällersteak, Grillwurst, usw. 
 

1 

VLtH  
Art. 9 & 10 

Sachbezeich-
nung für 
Fleisch,  
Fleisch-
zubereitun-
gen und  
-erzeugnisse 

Bei Fleisch, das keiner Behandlung (vgl. Definition Kapitel 2.3) unterzogen worden ist, 
muss neben der Bezeichnung „Fleisch“ oder der branchenüblichen Bezeichnung der 
Fleischstücke ein Hinweis auf die Tierart, von der das Fleisch stammt, angebracht werden 
(gilt auch für Schwein und Rind). 

Die Sachbezeichnung für Fleisch, Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnisse setzt sich 
zusammen aus:  
a) einem Hinweis auf die Tierart von denen das Fleisch stammt  
b) einer der folgenden Bezeichnungen entsprechend der Eigenart des Produktes: 

1. «Fleisch» oder branchenübliche Bezeichnung der Fleischstücke 
2.  «Fleischzubereitung» oder branchenübliche Bezeichnung der Fleischstücke 

gefolgt vom Begriff «-zubereitung», 
3. «Fleischerzeugnis» oder branchenübliche Bezeichnung der Fleischstücke gefolgt 

vom Begriff «-erzeugnis». 

Schweinsfilets oder 
Schweinefilets 
 
 

 
 
 
 
Kalbfleisch 
Pouletfleischzubereitung 
 
Pferde- und 
Schweinefleischerzeugnis,  

2a 

Ein Hinweis in der Sachbezeichnung auf die Tierart ist bei Fleischzubereitungen und 
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10 Einteilung Fleischzubereitungen und 
Fleischerzeugnisse  

Auszug aus ehemaligem BAG Informationsschreiben Nr. 159, 2010 (ist in Überarbeitung) 
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